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Präambel 
 

Im Bestreben die wirtschaftlichen Belange der Vertragspartner des Vertrags zur Regelung 

der Aufteilung der NRW-Tarif-Einnahmen wahrzunehmen, eine zeitnahe und neutrale Ein-

nahmenaufteilung zu gewährleisten, schließen die 

 

 Verkehrsverbund Rhein-Sieg GmbH 

Kompetenzcenter Marketing NRW 

Glockengasse 37-39 

50667 Köln 

 

 – vertreten durch die VRS-Geschäftsführung – 

 

im Folgenden „KCM“ genannt, 

 

und der/die 

 

 [EVU/AT] 

[Anschrift] 

  

im Folgenden „[EVU/AT-Kürzel]“ genannt, 

 

die folgende  
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Beitrittsvereinbarung 
zum Vertrag zur Regelung der Aufteilung 
der NRW-Tarif-Einnahmen 
 

Hiermit erklären wir unseren Beitritt zum „Vertrag zur Regelung der Aufteilung der NRW-

Tarif-Einnahmen" nebst seinen Anlagen vom [TT.MM.JJJJ] in der jeweils gültigen Fassung 

mit Wirkung zu dem auf das Datum der Unterzeichnung folgenden Tag.  

 

Wir stimmen dem „Kooperationsvertrag über den NRW-Tarif“ vom 27.01.2005 zu und ver-

pflichten uns zu seiner Anerkennung. 

 

Wir bestätigen, die Unterlagen ausgehändigt bekommen zu haben. 

 

 

Für die [EVU/AT]: 

 

 

      

Ort, Datum     

 

 

Für die Verkehrsverbund Rhein-Sieg GmbH/das Kompetenzcenter Marketing NRW: 

 

 

Köln,      

Ort, Datum     

 


